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Aktualisierte Kriterien für die Teilnahme zur Vorbildgemeinde 2025 (in grün)

1. Nutzung des Siemens Navigators

2. Jährliche Erfassung der Energieverbräuche aller Gebäude, Anlagen und des Fuhrparks

3. Monatliche Ablesungen nur noch als Empfehlung

4. Erstellung eines Gemeinde Energieberichts (vzw. via Energiebericht Niederösterreich - EBN)

➢ Verbräuche umfassen ein gesamtes Kalenderjahr (01.01. bis 31.12)

➢ Interpretation der Daten und konkrete Handlungsempfehlungen im Energiebericht dokumentiert

➢ Übermittlung des Berichts bis 31.07 an energiebuchhaltung@enu.at
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VORTEILE für Vorbildgemeinden (VBG)

➢ Qualitätsprüfung der Energieverbrauchsdaten

➢ Unterstützung bei der Erstellung des Energieberichts

➢ Erstellung eines Sanierungsfahrplans für kommunale Gebäude

➢ VBG als Prämisse für die Teilnahme am e5 Spitzenprogramm

➢ Erstellung einer CO2 Bilanz (für VBG ab 2021 inkl. Anlagen und Fuhrpark in der 

Energiebuchhaltung)
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Information und Kontakt Servicestelle Energiebuchhaltung

Weitere Informationen zur Vorbildgemeinde finden Sie unter 

▪ https://www.energie-noe.at/vorbildgemeinde

Kontakt Servicestelle

▪ +43 2742 22 14 42 (erreichbar zu den eNu Büro Öffnungszeiten)

▪ energiebuchhaltung@enu.at

https://www.energie-noe.at/vorbildgemeinde
mailto:energiebuchhaltung@enu.at
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